
seiner Willensbildung, in seinem Verhältnis zur Um
welt falsch strukturiert und im Hinblick auf die Tat 
unmittelbar wirksam geworden ist oder welche 
Störfaktoren als tatbegünstigende Bedingungen in 
seiner Umwelt selbst vorhanden sind,

— was demzufolge geändert werden muß, um ein er
neutes gesetzwidriges Verhalten des Angeklagten zu 
verhindern, und

— wie und mit welchen differenzierten Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit das erreicht wer
den soll.

Ein Urteil, das diese Fragen beantwortet, macht zu
gleich die Zielstellung sichtbar, mit der die staatlichen 
und gesellschaftlichen Kräfte bei der weiteren Erzie
hung des Angeklagten tätig sein müssen, um seine 
Persönlichkeitsentwicklung wirksam zu beeinflussen 
und im konkreten Fall unmittelbar wirksam gewor
dene tatbegünstigende Einflüsse der Umwelt zu be
seitigen. Schlußfolgerungen, Hinweise oder Festlegun
gen für die Gestaltung des weiteren Erziehungspro
zesses gehören nicht in die Urteilsgründe./4/
Manchmal sind in einem Urteil auch kompliziertere 
Fragen der erzieherischen Einwirkung zu behandeln. 
Sie erfordern in der Regel die ideologische Auseinan
dersetzung mit dem Angeklagten und seinem Verhalten. 
Ist eine solche Auseinandersetzung notwendig, dann 
muß sie konkret und sachbezogen sein. Setzt sich das 
Gericht im Urteil mit der Entscheidung des Täters zur 
Tat auseinander, so ist zu beachten, daß bei dieser Ent
scheidung zuweilen komplexe objektive und subjek
tive Erscheinungen mitwirken. Die Determiniertheit 
des Tatentschlusses ist nicht linear und mechanisch und 
darf im Urteil auch nicht so behandelt werden. Sowohl 
für die begangene Straftat als auch für die notwendi
gen J/eränderungen der Persönlichkeit des Angeklag
ten gilt die Erkenntnis, daß alles was Menschen in 
Bewegung setzt, durch ihren Kopf hindurch muß./5/
Zu derartigen Fragen ist eine Auseinandersetzung mit 
dem Angeklagten und seinem Verhalten vor allem bei 
schwerwiegenden Straftaten und bei erheblicher Fehl
entwicklung des Angeklagten erforderlich. Dabei muß 
berücksichtigt werden, daß alle Einwirkungen der Au
ßenwelt auf den Angeklagten, die im Zusammenhang 
mit seiner Entscheidung zur Tat und ihrer Ausführung 
standen, erst von seinem Bewußtsein v e r a r b e i t e t  
wurden und der Tatentschluß durch die in seinem Be
wußtsein vorhandenen Bedingungen ausgelöst wurde. 
Weiter ist zu beachten, daß die geistige Verarbeitung 
äußerer Einflüsse nicht nur von diesen inneren Be
dingungen sowie von Wünschen, Gefühlen usw., son
dern auch von den Anforderungen beeinflußt wird, die 
die sozialistische Gesellschaft — u, a. mit den Normen 
des Strafrechts — an das Verhalten des einzelnen stellt 
und für deren Beachtung er der Gesellschaft gegenüber 
Verantwortung trägt.
Im Strafurteil muß in diesen Fällen demzufolge her
ausgearbeitet werden, welche inneren Bedingungen des 
Täters dazu geführt haben, daß er sich entgegen 

■den ihm gegebenen Möglichkeiten zu gesellschaftsge
mäßem Verhalten verantwortungslos zu einer Straftat 
entschieden hat. Das Urteil muß sich also mit den ent
sprechenden Einstellungen des Angeklagten und ggf. 
auch insoweit mit ihm auseinandersetzen, als er sich
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die für eine sachgerechte Entscheidung erforderlichen 
Informationen nicht angeeignet und sich nicht auf das 
gesellschaftlich Nützliche orientiert hat.
Dabei ist darauf hinzuweisen, daß die Auseinander
setzung mit den die Entwicklung eines sozialistischen 
Bewußtseins hemmenden Überresten der Vergangen
heit nicht dazu führen darf, das individuelle Bewußt
sein des Täters ohne weiteres mit der bürgerlichen 
Ideologie zu identifizieren. Das würde bedeuten, die 
strafrechtliche Schuld in letzter Konsequenz als Aus
druck eines feindlichen Bewußtseins oder einer feind-- 
lichen Einstellung zu klassifizieren, die Differenziertheit 
des individuellen Bewußtseins zu ignorieren und außer 
acht zu lassen, daß die wenigsten Straftaten in der 
DDR aus einer feindlichen Einstellung begangen wer- 
den./6/
Im Einzelfall kann auch die Form der Kritik und die 
Berücksichtigung der individuellen Eigenschaften des 
Angeklagten für die Veränderung seines Verhaltens 
Bedeutung haben. Es gibt noch immer Urteile, die 
zwar richtig sind, die aber auf die Einsicht des Ange
klagten und auf die Veränderung seines Verhaltens 
keinen oder nur geringen Einfluß ausüben, weil in 
ihnen nicht die Abhängigkeit der Form der Kritik von 
der Tiefe und dem Charakter des sich in der Straftat 
objektivierenden Widerspruchs beachtet wurde. Deshalb 
darf der Angeklagte im Urteil nicht bloß als Objekt 
der Bestrafung und der Kritik behandelt werden. Das 
Gericht muß ihm bei aller notwendigen Mißbilligung 
seines Verhaltens Vertrauen in seine weitere Entwick
lung entgegenbringen, soweit er nicht mit feindlicher 
Zielstellung gehandelt-hat. Der Umfang dieses Ver
trauens wird von seinem Verhalten und seiner Per
sönlichkeit bestimmt. Anderenfalls besteht die Gefahr, 
daß er sich abgestoßen und isoliert fühlt und sich von 
seiner sozialen Umgebung absondert.
Die hier behandelten Gesichtspunkte bedürfen, soweit 
dazu in den genannten Einzelfällen im Urteil Ausfüh
rungen notwendig sind, in der Regel keiner umfang
reichen Darstellung. Sie reduzieren sich bereits durch 
die spezifischen Erfordernisse des jeweiligen Sachver
halts. Außerdem ist zu beachten, daß bei der Einschät
zung jeder Straftat die rechtliche und die politisch-mo
ralische Beurteilung eine Einheit bilden. Deshalb kommt 
es darauf an, das Allgemeine im Zusammenhang mit 
der Klärung der besonderen Fragen des Einzelfalls 
darzulegen. Um diese Probleme zu lösen, sind nicht 
umfangreiche Ausführungen erforderlich, sondern in 
erster Linie gründliche politisch-ideologische Kennt
nisse. Kürze und Prägnanz kann auch hier der Quali
tät und Eindeutigkeit der Aussage nur dienlich sein. 
Der notwendige Umfang der Darlegungen wird nur 
von Inhalt, Bedeutung und Kompliziertheit der im 
Einzelfall zu bewältigenden Problematik bestimmt. 
Dabei zeigt die Erfahrung, daß sich diese Ausführun
gen oft mit den Feststellungen und Erörterungen zur 
individuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit ver
binden lassen, diese ergänzen und im Grunde erst da
durch wirksam werden, daß Beziehungen zwischen 
Verstand und Gefühl initiiert und hergestellt werden.

Ausführungen zur Beweiswürdigung

Die Beweiswürdigung soll die Erkenntnis von der ein
deutigen objektiven Bestimmtheit des Wahrheitswerts 
der im Urteil über das Verhalten des Angeklagten ge
troffenen Feststellungen vermitteln. Das kann in den 
in der Praxis häufigsten Fällen sehr knapp geschehen, 
weil die Beweislage einfach ist. Ist z. B. der Angeklagte
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